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A 71 

 

Anfrage Lang Barbara und Mit. über den Ausbau des 5G-Netzes  

und die Folgen für die Natur und die Bevölkerung im Kanton Luzern 

 
eröffnet am 18. Juni 2019  
 
 
Trotz Intervention des Bundes gegen die verhängten Moratorien in verschiedenen Kantonen 
bleibt das Thema Mobilfunkstandard 5G brisant. Gemäss Sprecherin des Bundes bleibt kein 
Raum für kantonale Bestimmungen, denn die Grundlagen und Kompetenzen werden im Um-
weltschutzgesetz und der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung ge-
regelt.  
 
Normalerweise haben Politiker die Möglichkeit, Gesetzesänderungen zu verlangen. Da dies 
auf Bundesebene für uns nicht möglich ist, erwarten wir von unserer Regierung, dass sie 
sich diesem Thema stellt und nötigenfalls im Sinn unserer Bevölkerung in Bern Einfluss 
nimmt.   
 
Die Verunsicherung und Angst im Zusammenhang mit dem Ausbau von 5G ist sehr gross. 
Reaktionen und Forderungen aus der Bevölkerung nach einer Sistierung werden nicht ernst 
genommen. Wir erwarten von der Luzerner Regierung ein klares Bekenntnis.  
 
Um dieses zu erkennen, bitten wir um Klärung folgender Fragen: 
1. Wie steht der Kanton Luzern im Grundsatz zu 5G? 
2. Welchen konkreten Nutzen sieht der Kanton Luzern mit der allfälligen Einführung des 

5G-Standards für die Bevölkerung?   
3. Welchen Einfluss hat 5G auf Pflanzen? 
4. Wie beeinflusst 5G die Biodiversität? Muss mit negativen Auswirkungen auf die Biodiver-

sität durch 5G gerechnet werden? Falls nicht, welcher wissenschaftlichen Grundlage ent-
springt diese Aussage? 

5. Unabhängige Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern haben erforscht, dass 5G 
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier hat. Mit welchen Ar-
gumenten kann dies die Regierung widerlegen? Welche Massnahmen werden getroffen, 
um diese Schäden zu vermeiden oder zu verringern?     

6. Laut Aussage einschlägiger Fachkreise im Immobilienmarkt ist mit bis zu 20 Prozent Min-
derwert der Liegenschaften zu rechnen, wenn eine Antenne inmitten von Wohngebieten 
zu stehen kommt. Wie werden diese Minderwerte gegenüber Privat-, Unternehmer- und 
Gemeindeliegenschaften entschädigt? 

7. Welche konkreten Nachteile sind für die Unternehmen zu erwarten, wenn mit einem Aus-
bau von 5G bis auf Weiteres zugewartet wird? 

8. Mit welchen Möglichkeiten kann die Regierung den Ausbau von 5G verlangsamen oder 
verhindern? 

9. Welche Rückschlüsse zieht die Regierung aus dieser Beantwortung, und wie vermittelt 
sie diese dem Teil unserer Bürger, welche nicht hinter 5G stehen? 

 
Lang Barbara 
Bossart Rolf  
Zanolla Lisa  
Knecht Willi  



 

 

2001KR.2019-0259 / A-71 Seite 2 von 2 
 

 

 

Dickerhof Urs  
Bucheli Hanspeter  
Schmassmann Norbert  
Keller Daniel  
Ursprung Jasmin  
Arnold Robi  
Steiner Bernhard  
Omlin Marcel 





 



		Kantonsrat



[image: ] 

[image: ] 



		2001KR.2019-0259 / A-71

		Seite 1 von 2



		[bookmark: FusszeileErsteSeite]

		









A 71



Anfrage Lang Barbara und Mit. über den Ausbau des 5G-Netzes 
und die Folgen für die Natur und die Bevölkerung im Kanton Luzern



eröffnet am 18. Juni 2019 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Trotz Intervention des Bundes gegen die verhängten Moratorien in verschiedenen Kantonen bleibt das Thema Mobilfunkstandard 5G brisant. Gemäss Sprecherin des Bundes bleibt kein Raum für kantonale Bestimmungen, denn die Grundlagen und Kompetenzen werden im Umweltschutzgesetz und der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung geregelt. 



Normalerweise haben Politiker die Möglichkeit, Gesetzesänderungen zu verlangen. Da dies auf Bundesebene für uns nicht möglich ist, erwarten wir von unserer Regierung, dass sie sich diesem Thema stellt und nötigenfalls im Sinn unserer Bevölkerung in Bern Einfluss nimmt.  



Die Verunsicherung und Angst im Zusammenhang mit dem Ausbau von 5G ist sehr gross. Reaktionen und Forderungen aus der Bevölkerung nach einer Sistierung werden nicht ernst genommen. Wir erwarten von der Luzerner Regierung ein klares Bekenntnis. 



Um dieses zu erkennen, bitten wir um Klärung folgender Fragen:

1. Wie steht der Kanton Luzern im Grundsatz zu 5G?

2. Welchen konkreten Nutzen sieht der Kanton Luzern mit der allfälligen Einführung des 5G-Standards für die Bevölkerung?  

3. Welchen Einfluss hat 5G auf Pflanzen?

4. Wie beeinflusst 5G die Biodiversität? Muss mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität durch 5G gerechnet werden? Falls nicht, welcher wissenschaftlichen Grundlage entspringt diese Aussage?

5. Unabhängige Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern haben erforscht, dass 5G schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier hat. Mit welchen Argumenten kann dies die Regierung widerlegen? Welche Massnahmen werden getroffen, um diese Schäden zu vermeiden oder zu verringern?    

6. Laut Aussage einschlägiger Fachkreise im Immobilienmarkt ist mit bis zu 20 Prozent Minderwert der Liegenschaften zu rechnen, wenn eine Antenne inmitten von Wohngebieten zu stehen kommt. Wie werden diese Minderwerte gegenüber Privat-, Unternehmer- und Gemeindeliegenschaften entschädigt?

7. Welche konkreten Nachteile sind für die Unternehmen zu erwarten, wenn mit einem Ausbau von 5G bis auf Weiteres zugewartet wird?

8. Mit welchen Möglichkeiten kann die Regierung den Ausbau von 5G verlangsamen oder verhindern?

9. Welche Rückschlüsse zieht die Regierung aus dieser Beantwortung, und wie vermittelt sie diese dem Teil unserer Bürger, welche nicht hinter 5G stehen?
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